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Weisung für die Entsorgung 
 
 
Die Abfälle sind nach Möglichkeit getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Zu den verschie-
denen Abfalltypen sind folgend die Entsorgungsstellen aufgeführt. Die Vorgaben sind nach 
Möglichkeit einzuhalten. Im Zweifelsfall ist mit dem Amt für Umweltschutz Kontakt aufzu-
nehmen. 
 
 
1. Ölhaltige Materialien 
 
1.1 Ölfässer und Ölkanister 
 
 Paul Baldini AG, Entsorgungszenter Kreuzmatt, Altdorf (Tel. 041 874 50 50). 
 
1.2 Ölhaltige Schlämme und ölverseuchtes Erdmaterial 
 
 Paul Baldini AG, Entsorgungszenter Kreuzmatt, Altdorf (Tel. 041 874 50 50). 
 
1.3 Öl-Wassergemische 
 
 Paul Baldini AG, Entsorgungszenter Kreuzmatt, Altdorf (Tel. 041 874 50 50). 
 
1.4 Ölhaltige Ölbindemittel 
 

In Behältern: Paul Baldini AG, Entsorgungszenter Kreuzmatt, Altdorf (Tel. 041 874 50 
50). 

 
 In Säcke verpackt (nicht tropfend) zusätzlich: Zweckverband Abfallbewirtschaftung 

(ZAKU), Kehrichtsammelstelle Eielen, Attinghausen (Tel. 041 870 88 89). 
 
 
2. Schwemmholz (kein lokales Verbrennen; die Lagerplätze sind zu beaufsichtigen) 
 
2.1 Flüelen: Grossried, bei bzw. östlich dem Entsorgungszenter A2 Flüelen. 
 
2.2 Seedorf: Grossriedstrasse, Richtung Seedorf, nach Seedorfer Reussbrücke rechts ab-

biegen, unterhalb der Halle Louis Zurfluh. 
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2.3 Schattdorf: Kastelen, nördlich an Dätwyler AG (wird signalisiert sobald Zufahrt möglich). 
 
2.4 Übrige Gemeinden: Bei zuständiger Gemeinde anfragen. 
 
Holz als Bauabfall aus Abbrüchen und behandeltes Holz: Paul Baldini AG, Entsorgungszen-
ter Kreuzmatt, Altdorf (Tel. 041 874 50 50). 
 
 
3. Sauberes kiesiges und grobsandiges Räumgut (die Kippstellen sind zu beaufsich-

tigen) 
 

Seedorf, Kippstelle See bei Büel: Richtung Bauen, zwischen Bolzbach und Isleten, 
Kontaktstelle, Tel. 041 875 26 45. 

 
 
4. Saugwagengut, Schlammmaterial in Mulden und Kippfahrzeugen (nicht ölver-

schmutzter Schlamm) 
 
4.1 Bürglen, Galgenwäldli: „Schneekippe“ Schächenbach bei Entsorgungszenter Amt für 

Tiefbau; von Schattdorf, nach Schächenbachbrücke rechts abbiegen (Motorfahrzeug-
kontrolle). 

 
4.2 Seedorf, linkes Ufer Reuss: Von Altdorf/Attinghausen her Richtung Seedorf, nach See-

dorfer Reussbrücke rechts abbiegen, der Reuss entlang fahren. 
 
4.3 Isenthal: Nach der ARA Isenthal ins Tobel Isenthalerbach. 
 
4.4 Bristen, Maderanertal: In den Kärstelenbach, nach der Kärstelenbachfassung. 
 
 
5. Abfälle, welche nicht über den ordentlichen Kehrichtsammeldienst entsorgt wer-

den können, Sperrgutentrümpelung, Muldengut usw. 
 
5.1 Paul Baldini AG, Entsorgungszenter Kreuzmatt, Altdorf (Tel. 041 874 50 50); Sortierung 

und Umlad in Grosscontainer. 
 
5.2 Für Kleinmengen und Anlieferungen von Privaten (keine Mulden) : Zweckverband Ab-

fallbewirtschaftung (ZAKU), Kehrichtsammelstelle Eielen, Attinghausen (Tel. 041 870 88 
89). 

 
 
6. Kehricht 
 
6.1 Die ordentliche Kehrichtentsorgung durch den Zweckverband Abfallbewirtschaftung 

(ZAKU) ist gewährleistet. 
 
6.2 Ausserhalb ordentliche Kehrichtentsorgung: Zweckverband Abfallbewirtschaftung 

(ZAKU), Kehrichtsammelstelle Eielen, Attinghausen (Tel. 041 870 88 89). 
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7. Sonderabfälle (Gifte, Lösungsmittel, Chemikalien usw.) 
 
 Nach Absprache mit dem Amt für Umweltschutz (Tel. 041 875 24 30). 
 
 
8. Tierkadaver 
 
 Sammelstelle bei der ARA Altdorf (Tel. 041 871 16 20). 
 
 
9. Entleerung von Güllegruben (nicht in Vorfluter oder Kanalisationen auspumpen) 
 
 Gülle in Absprache unter den Betrieben einlagern oder dann in Absprache mit dem Amt 

für Umweltschutz entsorgen (Tel. 041 875 24 30). 
 
 
Saug-, Spül- und Wischeinsätze 
 
Die Koordination für den Einsatz der Saug-, Spül- und Wischeinsätze obliegt im Auftrag des 
KAFUR der Paul Baldini AG, Kreuzmatt, Altdorf (Tel. 041 874 50 50). 
 
Der Bedarf ist klar zu definieren: - Saugwagen 
 - Wischwagen 
 - Spülwagen 
 
Prioritäten (durch KAFUR festgelegt): 
 
  1. Erschliessungsstrassen bis zu den Privatliegenschaften 

2. Kanalisationen, Transformatorenräume 
3. Tankanlagen und Chemikalienlager bei Gefahr einer Freisetzung 
4. Industrie- und Gewerbebetriebe 
5. Übrige Private 

 
 
 
 
Anhang 1 Übersichtsplan Annahmestellen 


